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Der Sinn unserer Zensuren
In seinem Filmrundschreiben „Vigilanfi cura" vom 29. Juni 1936

fordert Papst Pius XI. die Katholiken aller Länder auf, das Beispiel ihrer
amerikanischen Glaubensbrüder nachzuahmen, die sich in der „League
of Decency" zusammenschlössen und jedes Jahr, am 8. Dezember, das
Versprechen erneuern, schlechte Filme und Kinotheater, die schlechte
Filme regelmässig aufführen, zu meiden und die guten Filme zu
fördern. Der Papst ist sich aber bewusst, dass die Einlösung eines solchen
Versprechens nur möglich ist, wenn die Einzelnen auch die Fähigkeit
haben, sich über die Filme im Voraus zu orientieren. Darum schreibt
er in der Enzyklika wörtlich:

„Die Einlösung dieses Versprechens verlangt, dass das Volk gut
darüber unterrichtet wird, welche Filme erlaubt sind für alle, welche
mit Vorbehalt, welche schädlich oder positiv schlecht sind. Das
erfordert die Veröffentlichung von regelmässigen, häufig erscheinenden
und sorgfältig hergestellten Listen, die man allen leicht zugänglich
machen muss durch besondere Mitteilungen oder durch andere
geeignete Publikationen: natürlich auch durch die kath. Tagespresse."

Mit diesen Worten hat der Papst mit aller wünschenswerten Klarheit

den Sinn unserer ganzen Arbeit umschrieben. Um diesen Auffrag
auszuführen, darum wurde vor Jahresfrist der F. B. ins Leben gerufen,
und die darin veröffentlichten Filmurteile können nur den Sinn haben,
den veranfworfungsbewussten Kinobesuchern bei der Wahl der Filme
an die Hand zu gehen, ihnen zu helfen, den wertvollen Erzieherfilm vom
schlechten Verführerfilm zu scheiden. Es geht uns hier also vor allem
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